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I.    Zur Lage 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

in dieser Woche wird die Föderalismusreform im Bundestag beschlossen. Es wird die 

größte Verfassungsänderung seit Bestehen unseres Grundgesetzes 1949 sein. Wir 

gehen mit der Änderung unseres bewährten Grundgesetzes nicht leichtfertig um. Seit 

Oktober 2003 haben wir über die Föderalismusreform beraten, zuletzt in einer der 

größten Anhörungen im Bundestag, gemeinsam durchgeführt von Bundestag und 

Bundesrat. Nach den Beratungen und Diskussionen können wir den Veränderungen 

unseres Grundgesetzes mit guten Gründen zustimmen. Es verbessert eindeutig 

unser Grundgesetz. 

Als wir vor mehr als 2 Vz Jahren mit der Arbeit zur Föderalismusreform angefangen 

haben, war das Ziel der Reform die Beseitigung oder Verminderung von langwierigen 

Entscheidungswegen, übermäßigen Verflechtungen und gegenseitigen Blockaden 

zwischen Bund und Ländern. Es ging um mehr Klarheit bei der Aufgaben- und 

Zuständigkeitsverteilung, straffere und schnellere Entscheidungsprozesse und einen 

europatauglicheren Bundesstaat. Diese Ziele haben wir im Wesentlichen erreicht. 

Zugestandenermaßen gibt es durchaus problematische Einzelaspekte. Sorgfältig, 

alle Aspekte des Gesamtpaketes abwägend bin ich insgesamt zu dem Ergebnis 

gekommen, der Grundgesetzänderung zuzustimmen. 

 

In den Verhandlungen der letzten Wochen und Tage haben wir noch einiges erreicht, 

vor allem ist das Kooperationsverbot bei Forschung, Lehre und Hochschule jetzt 

weg. Der Bund kann auch künftig weiter Hochschulprogramme auf den Weg bringen 

und finanzieren. Das ist ein großer Erfolg. Besonders wichtig ist auch, dass durch die 

Änderungen die Landesparlamente gestärkt und die Macht der Ministerpräsidenten 

beschnitten wird. Das ist ein Gewinn für unsere parlamentarische Demokratie und 

wird mit dazu beitragen, dass künftig Landtagswahlen wieder mit landespolitischen 



Themen geführt werden können und nicht zu „kleinen Bundestagswahlen" degradiert 

werden. 

In dieser Sitzungswoche werden wir noch einige Gesetze in 2./3. Lesung 

abschließend beraten. Nächste Woche werden wir die Eckpunkte der 

Gesundheitsreform in der Fraktion beschließen. Ich finde, dass wir in diesem ersten 

Halbjahr viel geleistet haben und dass wir mit unseren Gesetzen und Beschlüssen 

Deutschland Schritt für Schritt voran bringen. 

·  Auf dem Arbeitsmarkt geht es endlich voran. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt 

und mit unseren Gesetzen sorgen wir dafür, dass Menschen schneller und 

effektiver in Förderung und Jobs vermittelt werden, die Kosten nicht aus dem 

Ruder laufen, und Leistungsmissbrauch verhindert wird. 

·  Wir machen ernst bei der Sanierung der öffentlichen Haushalte. Mit unserer 

Strategie „Sanieren - Investieren - Reformieren" verfolgen wir ein politisches 

Gesamtkonzept, das - sowohl bereits kurzfristig, als auch nachhaltig - 

Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung in Deutschland stabilisieren und 

verbessern soll, das die Weichen für dauerhaft tragfähige und 

zukunftsorientierte öffentliche Finanzen stellt und das hilft, Her-

ausforderungen, wie die demographische Entwicklung, zu meistern. 

·  In der Familienpolitik gehen wir mit dem neuen Elterngeld, das zum 1. Januar 

2007 kommen wird, einen neuen Weg. Das Elterngeld ist das zentrale 

Element bei der Neuausrichtung unserer Familienpolitik. Moderne 

Familienpolitik beinhaltet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 

gezielte, materielle Förderung von Familien und eine frühe Förderung der 

Kinder. Mit dem neuen Elterngeld kommen wir diesem Anspruch einen 

entscheidenden Schritt näher. 

·  Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) setzt Deutschland 

endlich die vier europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches 

Recht um. Wir treten in der Koalition für einen umfassenden Schutz aller 

Menschen vor Diskriminierungen ein, deshalb haben wir dafür gesorgt, dass 

nicht nur die Merkmale Geschlecht, Rasse und ethnische Herkunft - wie von 

der EU gefordert - in deutsches Recht umgesetzt, sondern dass zusätzlich die 

Merkmale Behinderung, sexuelle Orientierung, Religion und Alter 

aufgenommen werden. 



·  Das Gesetz zur Entlastung des Mittelstandes („Small Companies Act") ist ein 

zentraler Bestandteil des Programms „Bürokratieabbau und bessere 

Rechtssetzung" der Bundesregierung. Weniger Bürokratie schafft neue 

Handlungsspielräume und verbessert die Chancen der rund 3,4 Mio. kleinen 

und mittleren Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland. Mit dem 

Mittelstandsentlastungsgesetz werden kurzfristig eine Reihe von ersten 

Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie und zur Beseitigung bestehender 

Hemmnisse auf den Weg gebracht. 

·  Das  Planungsbeschleunigungsgesetz  sorgt dafür,  dass  Planungszeiten  für  

Infrastrukturprojekte demnächst um ein Drittel verkürzt werden können, ohne 

dabei den Umweltschutz    oder    die    Bürgerbeteiligung     einzuschränken.    

Wichtige     Infrastrukturprojekte können so zwei Jahre schneller umgesetzt 

werden. Das ist gut für den Standort Deutschland. 

Wenn wir nächste Woche die Eckpunkte der Gesundheitsreform beschließen, hat die 

Koalition in dem ersten Halbjahr all das umgesetzt, was wir uns für diese ersten 

sechs Monate vorgenommen hatten. In der Tat sind es auch in der Großen Koalition 

zum Teil mühsame Klärungsprozesse. Doch es geht voran. 

 

 

 

 

 

II.   Zur Woche 

 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz  

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) setzen wir vier europäische 

Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches Recht um. Die europäischen Richtlinien 

sehen den Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben und auch im Privatrecht 

wegen Rasse, ethnischer Herkunft und Geschlecht verpflichtend vor. Auf Initiative 

der SPD-Fraktion enthält der Entwurf nunmehr auch die weiteren Diskri-

minierungsmerkmale Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle 

Identität. Diskriminierte Beschäftige können sich danach bei den zuständigen Stellen 

beschweren und Schadenersatz verlangen. Auf Bundesebene wird entsprechend der 

europäischen Vorgaben eine Gleichbehandlungsstelle eingerichtet, die zur 



Unterstützung der Betroffenen bereit stehen wird. Der Diskriminierungsschutz bleibt 

im Zivilrecht auf Massengeschäfte des täglichen Lebens und privatrechtliche 

Versicherungen beschränkt. Massengeschäfte sind solche Geschäfte, die 

typischerweise ohne Ansehung der Person abgeschlossen werden, wie der Besuch 

in einem Restaurant oder der Einkauf in einem Kaufhaus. 

Elektronische Registerführung  

Ebenfalls in dieser Woche beschließen wir das Gesetz über elektronische 

Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister 

(EHUG). Das Gesetz ist ein Beitrag zu dem von der Bundesregierung im 

Koalitionsvertrag angekündigten „Small Companies Act" zur Entlastung insbesondere 

von Mittelstand und Existenzgründern. Auch soll Deutschland als Wirtschaftsstandort 

gestärkt werden. Alle wesentlichen offenlegungspflichtigen Unternehmensdaten, wie 

Registereintragungen oder Jahresabschlüsse werden künftig online für Anleger, 

Geschäftspartner und Verbraucher abrufbar sein. Durch das Gesetz wurden auch 

europäische Richtlinien sowie Beschlüsse der Regierungskommission Corporate 

Governance umgesetzt. 

 

 

Neues Europäisches Haftbefehlsgesetz  

Das Europäische Haftbefehlsgesetz vom 21. Juli 2004, das den europäischen 

Rahmenbeschluss damals in nationales Recht umsetzen sollte, war vom 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und 

daher für nichtig erklärt worden. 

In dieser Woche beschließen wir ein neues Gesetz zur Umsetzung des 

Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl, das an die Vorgaben des 

BVerfG „angepasst" wurde. Der zugrunde liegende Rahmenbeschluss vereinfacht 

und erleichtert den Auslieferungs- und Durchlieferungsverkehr zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union erheblich. Mit der Neuregelung des 

Gesetzes wird die Auslieferung Deutscher Staatsangehöriger entsprechend der 

europäischen Vorgaben jetzt wieder ermöglicht. 

Reform des Unterhaltsrechts  

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Unterhaltsrechts, der in 

dieser Woche eingebracht wird, ist entsprechend der veränderten Lebenswirklichkeit 

in den heutigen Familien, ein weiterer Schritt zu einer modernen Familienpolitik. 



Kinder sind bei einer Trennung ihrer Eltern besonders schutzbedürftig, deshalb soll 

ihr Wohl künftig an erster Stelle stehen. Ist nicht genügend Geld für alle 

Unterhaltsberechtigten vorhanden, sollen die Kinder den ersten Rang unter den 

Unterhaltsgläubigern erhalten. Erst danach kommen künftig die Ansprüche der Väter 

und Mütter, die Kinder betreuen - und zwar unabhängig davon, ob das Paar 

verheiratet war oder nicht. Außerdem soll die Reform auch die nacheheliche 

Eigenverantwortung stärken. Angesichts der hohen Scheidungsquote müssen 

Geschiedene eine zweite Chance haben, eine Familie zu gründen und damit auch zu 

finanzieren. 

Reform des Urheberrechts  

Mit dem so genannten "Zweiten Korb" zur Reform des Urheberrechts wollen wir das 

Recht des geistigen Eigentums modernisieren. Der Zweite Korb macht das deutsche 

Urheberrecht sozusagen fit für das digitale Zeitalter. In dieser Woche beraten wir die 

Vorlage der Bundesregierung in 1. Lesung. Danach werden durch die Ausschüsse 

Experten angehört; notwendige Änderungen werden sodann in das weitere 

Gesetzgebungsverfahren einfließen. 

Wir wollen auch weiterhin die Möglichkeit für Privatkopien - auch in digitaler Form -

erhalten. Ein Kopierschutz darf jedoch dabei nicht umgangen werden. Downloads 

von für den Nutzer offensichtlich rechtswidrig hergestellter und öffentlich zugänglich 

gemachter Vorlagen aus dem Internet sind künftig ohne Ausnahme als Straftat zu 

behandeln. Das "Knacken" von Kopierschutz ist weiterhin nicht strafbar, falls es nur 

zum eigenen Gebrauch oder für "mit dem Täter persönlich verbundene Personen" 

geschieht. 

Statt der bisherigen gesetzlichen Festlegung der Höhe der Pauschalabgabe soll 

diese künftig durch die Geräteindustrie und Verwertungsgesellschaften selbst und 

einvernehmlich, oder unter Einschaltung einer Schiedsstelle, festgelegt werden. Der 

Gesetzgeber macht lediglich Vorgaben, wie die Höhe der Vergütung zu bemessen ist 

und wo die obere Grenze einer Vergütung (5 Prozent des jeweiligen 

Verkaufspreises) liegt. Im Übrigen soll der Urheber künftig auch jetzt schon über 

seine Rechte für die Zukunft verfügen können und erhält dann eine angemessene 

Vergütung, wenn sein Werk später durch jetzt noch unbekannte Nutzungsarten 

verwertet wird. Öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven soll außerdem 

künftig erlaubt sein, ihre Bestände auch an elektronischen Leseplätzen zu zeigen. 

Bibliotheken dürfen unter bestimmten Voraussetzungen künftig Kopien aus 



Zeitungen und Zeitschriften sowie kleiner Teile von Büchern als graphische Datei 

versenden. 

Steueränderungsgesetz 2007  

In 2./3. Lesung werden wir in dieser Woche das Steueränderungsgesetz 2007 

beschließen. Das Gesetz enthält Maßnahmen, die einen weiteren spürbaren Beitrag 

zur Stabilisierung des Steueraufkommens leisten und der Steuervereinfachung 

dienen: Geregelt wird in diesem Gesetz u. a.: 

·  Die Einführung eines Zuschlags auf die Einkommensteuer für 

Spitzenverdiener ab einem zu versteuernden  Einkommen  von  über 250.000  

Euro/500.000  Euro  (Ledige/zusammenveranlagte Ehegatten) mit einer auf 

ein Jahr befristeten Ausnahme für Gewinneinkünfte. 

·  Die Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für 

ein häusliches Arbeitszimmer auf Fälle, in denen es den Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. 

·  Die Reduzierung der Entfernungspauschale. 

·  Die Absenkung des Sparerfreibetrags auf 750 Euro für Ledige bzw. 1.500 

Euro für zusammenveranlagte Ehegatten. 

·  Die Absenkung der Altersgrenze für die Gewährung von Kindergeld bzw. 

kindbedingten Steuerfreibeträgen auf die Zeit vor Vollendung des 25. 

Lebensjahres. 

·  Die Abschaffung der Bergmannsprämie (für mich eine nicht leichte 

Entscheidung). 

Die Mehreinnahmen durch diese Maßnahmen belaufen sich für den Bund im 

kommenden Jahr auf knapp 1 Mrd. Euro. Dieser Betrag wächst in den folgenden 

Jahren auf rd. 2,5 Mrd. Euro an. 

Verbraucherinformationsgesetz  

Wir beraten in dieser Woche in 2./3. Lesung einen von den Regierungsfraktionen 

eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der 

Verbraucherinformation. 

In Zukunft wird es ein eigenständiges Verbraucherinformationsgesetz geben und 

nicht -wie von der Union ursprünglich vorgesehen - Regelungen im Rahmen des 

Lebens- und Futtermittelgesetzbuches. Alle Verbraucher haben demnach Anspruch 

auf Informationen über Produkte, die den Behörden vorliegen. Die Behörden 

ihrerseits sollen das Recht haben, über bestimmte Sachverhalte aktiv zu informieren. 



Der Gesetzentwurf sieht daher vor, dass 

·  die Befugnisse der Behörden zur Information der Öffentlichkeit über in 

Skandale verwickelte Unternehmen erweitert wird und die Öffentlichkeit in 

Zukunft nicht nur - wie derzeit im Lebens- und Futtermittelgesetzbuch 

festgeschrieben - informiert werden „kann" sondern informiert werden „soll" 

·  die Behörden die Befugnis bekommen, Rückrufaktionen und sonstige 

Informationen der Lebensmittelbranche ins Internet zu stellen 

Das Verbraucherinformationsgesetz wird die Rechte der Verbraucherinnen und 

Verbraucher auf Informationen regeln und negative Auswirkungen auf 

Wirtschaftsbeteiligte, deren Erzeugnisse ohne Beanstandung sind, vermeiden. Wir 

werden aber auch weiterhin Gespräche mit der Wirtschaft führen. 

Denn: Wir wollen die Unternehmen nicht aus ihrer Verantwortung gegenüber den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern entlassen. Die Interessen der Verbraucherinnen 

und Verbraucher liegen auch im Interesse der Wirtschaft. 

 

II. Aktuelles Thema  

 

Die Föderalismusreform und ihre Vorteile  

 

Ziel dieser Reform ist vor allem die Steigerung der Entscheidungsfähigkeit im 

Verhältnis von Bund und Ländern und die Stärkung beider, also des Bundes und der 

Länder, besonders der Landtage. 

·  Die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und der Länder werden künftig 

viel klarer und übersichtlicher aufgeteilt sein. So ist für jede Bürgerin und 

jeden Bürger leichter zu erkennen, wer für welche Bereiche zuständig ist und 

Gesetze erlassen kann. Es gibt künftig nur noch zwei verschiedene 

Gesetzgebungskompetenzen. Die Rahmengesetzgebungskompetenz nach 

Artikel 75 entfällt vollständig. Die vorher dieser unterfallenden Materien sind 

nunmehr aufgeteilt auf die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des 

Bundes oder der Länder oder auf die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis 

des Bundes. Für den Gesamtstaat ergibt sich nunmehr eine klarere 

Strukturierung von Kompetenzen und Zuständigkeiten bei Gesetzgebung und 

Finanzverantwortung. 



·  Durch eine klarere und vermehrte Zuweisung von Gesetzgebungsmaterien auf 

die Länder, werden die Landtage wieder gestärkt und den Ministerpräsidenten 

wird die Macht über den Bundesrat deutlich beschnitten. Die Landtage 

bekommen mehr Rechte und das wird dazu beitragen, dass 

Landtagswahlkämpfe wieder über landespolitische Themen geführt werden 

können. 

·  Die Erforderlichkeitsklausel des Artikels 72 Absatz 2 wird auf bestimmte 

Bereiche aus der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 beschränkt, 

das heißt die dort aufgeführten 22 Bereiche sind von der Erforderlichkeit 

ausgenommen. 

·  Es wird ein neues Rechtsinstitut der Abweichungsgesetzgebung für die 

Länder für bestimmte Materien aus diesem Bereich geschaffen (Artikel 72 

Absatz 3). In diesen Bereichen können die Länder durch eigene 

Gesetzgebung vom Bundesrecht abweichen. Es werden jedoch Kernbereiche 

festgelegt, in denen die Länder nicht abweichen dürfen. 

·  Die Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze wird von derzeit 55 Prozent auf 

etwa 25 Prozent gesenkt. Ein ausführliches Gutachten des 

Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages hat uns den 

Hauptnutzen dieser Reform noch einmal deutlich bewiesen. Auch dies stärkt 

den Bund in seinen Gesetzgebungskompetenzen. 

·  Künftig wird entgegen des jetzigen Zustandes geregelt, wer die finanzielle 

Last zu tragen hat, falls sich die Bundesrepublik gegenüber der EU ein 

Fehlverhalten zuschulden kommen ließ, z. B. durch eine nicht rechtzeitige 

Umsetzung oder Nichtumsetzung einer EU-Richtlinie. 

·  Zur Einhaltung des Nationalen Solidarpakts wird erstmals eine Beteiligung der 

Länder an Sanktionszahlungen der EU eingeführt (Artikel 109 Absatz 5). Bund 

und Länder tragen diese dann mit 65 Prozent zu 35 Prozent, wobei sich die 

Länder ihren Beitrag nach Einwohnerzahl und nach Verursachung teilen. 

·  Das Grundgesetz wird europatauglicher. Bislang haben die Länder praktisch 

im gesamten Gebiet ihrer ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis die 

Verhandlungsbefugnis auf europäischer Ebene. Die Länderbeteiligung bei 

Verhandlungen auf EU-Ebene wird jetzt auf drei Kernkompetenzen der Länder 

reduziert und damit auch die Verhandlungsbefugnis der Länder eingegrenzt. 

 



 

 

 

 



 

 

Herzliche Grüße aus Berlin und Euch allen eine erholsame Ferienzeit! 

Euer 

 

Siggi Ehrmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


